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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabestellung 

Die Stadt Biberach an der Riß zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen in der Planungsregion Do-

nau-Iller und hat einem hohen Bedarf an Industrie- bzw. Gewerbeflächen zur Deckung des Entwick-

lungsbedarfes bereits ansässiger Unternehmen. Aktuell besteht dringender Bedarf an einer Vergrö-

ßerung der Produktions- und Firmenflächen der Firma Handtmann und der Firma Liebherr. Eine Vari-

antenstudie (LARS CONSULT 2017) bewertete den geplanten Standort regionalplanerisch als einen der 

am besten geeigneten für ein interkommunales Industriegebiet. Der Zweckverband IGI Rißtal plant in 

Kooperation mit der Firma Handtmann die Errichtung des Interkommunalen Industriegebietes „IGI 

Rißtal“ auf der Gemarkung Höfen (Gemeinde Warthausen) und der Gemarkung Äpfingen (Gemeinde 

Maselheim. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „IGI-Rißtal – BA 1“ (s. Abbil-

dung 1) soll zunächst für einen ca. 32,62 ha großen Teilabschnitt auf der Gemarkung Höfen das Bau-

recht geschaffen werden. 

 

Abbildung 1: Entwurf Bebauungsplan (Stand 21.02.2022) 
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In den vorliegenden Unterlagen werden: 

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüg-

lich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs 

IV FFH-Richtlinie, Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwortungsar-

ten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt 

und dargestellt 

- bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und ihren Entwicklungs-
formen nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Ein 
Verstoß liegt nicht vor, wenn sich das Tötungs- bzw. Verletzungsrisiko für Exemplare der be-
troffenen Arten durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann 
(§ 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG).  

 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere besonders geschützter 
Arten aus der Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

 

Es ist verboten wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 

- bei Bedarf die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 

gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft 

 

 

 
1 Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in 
einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt wird, ist derzeit nicht bekannt. 
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1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlage wurden der „Erläuterungsbericht zur Biotopkartierung und den faunistischen Er-

fassungen“ des „Fachbüros für Umweltplanung und ökologische Gutachten“ (MAIER 2018, ERGÄNZUN-

GEN 2019) verwendet. Das untersuchende Büro erfasste zwischen 2017 und 2018 die relevanten Ar-

tengruppen (Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Tagfalter) in einem 57 ha großen Nahbe-

reich (UG1) und in einem 460 ha umfassenden, erweiterten Untersuchungsgebiet (UG2). Der aktuelle 

Geltungsbereich bildet dabei eine 32,62 ha große Teilfläche des UG 1. Die Schwerpunkte der Erfas-

sungen lagen auf den für die zu untersuchenden relevanten Flächen und Strukturen. Weiterhin 

wurde eine Biotop- und Habitatbaumkartierung von LARS consult im Jahr 2018 durchgeführt und die 

Daten der landesweiten Artenkartierung (LAK) sowie die relevanten Arten des Informationssystems 

Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK) abgefragt. Auf Wunsch der Unteren Naturschutzbe-

hörde am Landratsamt Biberach erfolgten 2019 Nachkartierungen der Feldlerchen- und Kiebitzvor-

kommen. Die Untersuchungen 2019 konzentrierten sich auf den Geltungsbereich des gegenständli-

chen Bebauungsplans und seine nähere Umgebung. Detaillierte Angaben zur Methodik und den Er-

gebnissen sind in MAIER (2018) und den ergänzenden Karten (MAIER 2019) dargestellt. 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmung 

Das methodische Vorgehen und die Begriffsabgrenzung der vorliegenden Unterlagen stützen sich auf 

das Schreiben des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz vom 10.05.2012 Akt.-Z. 

62-8850.52 und die „Formblätter zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ in Baden-Württem-

berg. Bei der Bewertung der einzelnen Verbotstatbestände in den Formblättern, sowie bei der Pla-

nung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden die anerkannten Leitfäden und Ar-

beitshilfen verwendet:  

- „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und 

Monitoring“ (MKULNV NRW 2017) 

- „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV NRW 2013) 

-  „Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastruktur-

maßnahmen“ (RUNGE, SIMON & WIDDIG 2010) 

- „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ (GARNIEL ET AL. 2010) 

2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die potenziell Beeinträchtigungen und Störungen 

der europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. Diese müssen im kon-

kreten Vorhaben nicht unbedingt eintreffen. Die Beurteilung des tatsächlichen Eingriffs erfolgt in den 

angehängten Formblättern im Rahmen der Wirkungsprognose bei den einzelnen Arten. 
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2.1 Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

Durch die Einrichtung der Baustelle sowie zur Materiallagerung werden Flächen in Anspruch genom-

men (Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Zufahrten) und dadurch strukturell verändert. 

Für verschiedene Artengruppen führt das zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Nahrungshabita-

ten (z.B. bodenbrütende Vogelarten), für andere können geeignete Habitatstrukturen entstehen und 

schnell besiedelt werden (z.B. Zauneidechsen, Amphibien). 

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko: 

Während der Bauphasen kann es für bodengebundene Arten (z. B. Amphibien, Reptilien) zu Kollisio-

nen mit Baufahrzeugen kommen. Es besteht die Möglichkeit, dass Gelege von Bodenbrütern und 

Reptilien zerstört werden. Durch Rodungsarbeiten besteht die Gefahr flugunfähige Jungvögel und 

Fledermäuse zu verletzen und Gelege zu zerstören. 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, Licht, optische Störungen: 

Die Bautätigkeit führt aufgrund menschlicher Aktivitäten, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz 

zu optischen und akustischen Störreizen, Erschütterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstoß 

von Abgasen und Schadstoffen. Im Falle nächtlicher Bautätigkeiten käme es zu Lichtemissionen in die 

angrenzenden Habitatstrukturen. Es können teils erhebliche temporäre Beeinträchtigungen für die 

Fauna entstehen, die z.B. zur Aufgabe von Vogelbruten und einem Funktionsverlust von Flugrouten 

führen. 

2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme: 

Durch die vollständige Überbauung und strukturelle Veränderung des Geltungsbereiches führt das 

geplante Vorhaben zum dauerhaften Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche, Feldgehölzen und 

Saumstrukturen, die von verschiedenen Artengruppen als Lebensraum genutzt werden. Durch die 

Eingrünung entstehen teilweise neue Habitatstrukturen. 

Barrierewirkungen/Zerschneidung/Kollisionsrisiko: 

Durch die geplanten Gebäude und Verkehrswege kommt es zu einer Barrierewirkung bzw. Zerschnei-

dung von Wander- und Flugwegen von Amphibien, Vögeln und Fledermäusen. Durch Kollisionen mit 

Fahrzeugen oder großflächigen Glasscheiben besteht die Gefahr, dass Tiere dieser Artengruppen ver-

letzt oder getötet werden. 

Lärm- und stoffliche Immissionen, Erschütterungen, Licht, optische Störungen: 

Durch den Betrieb des Industrie- und Gewerbeparks kommt es zu optischen Störungen in den an-

grenzenden Flächen, die sich u.a. negativ auf einige Brutvogelarten auswirken. Große und hohe Ge-

bäude wirken als starke Kulissen in der Landschaft, auf die Arten mit einer hohen 
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Störungsempfindlichkeit (z.B. Feldlerche) mit dem Verlassen des Brutplatzes reagieren. Derartige Stö-

rungen wirken entsprechend der artspezifischen Empfindlichkeit dauerhaft über den direkten Ein-

griffsbereich hinaus. 

Durch eine nächtliche Außenbeleuchtung der Gebäude sowie die Straßen- und Wegebeleuchtung 

kommt es zum nächtlichen Eintrag von Lichtemissionen in bisher unbeleuchtete Habitatstrukturen im 

Umkreis des Geltungsbereiches und in den Luftraum. Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung von 

Insekten, Fledermäusen und Zugvögeln kommen (z.B. Funktionsverlust von Nahrungshabitaten und 

Flugrouten). 

Durch die Höhe der geplanten Gebäude kommt es wahrscheinlich zu einer partiellen und zeitweisen 

Beschattung von Zauneidechsenlebensräumen. Die Habitateignung dieser Flächen wird dadurch für 

die Art eingeschränkt. 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der geschützten 

Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. 

§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:  

V1 – Bauzeitenregelung für die Baufeldfreilegung 

Die Einrichtung der Bauflächen und notwendige Rodungen erfolgen außerhalb der Lege-, Brut-, und 

Aufzuchtzeit nachgewiesener Vogelarten und der Reproduktionszeit von Fledermäusen (30. Septem-

ber bis 28. Februar). Innerhalb dieses Zeitraums können die Baufeldfreimachung und Rodungen nur 

dann zugelassen werden, wenn die Flächen und Gehölze im Vorfeld der Räumung von fachkundigem 

Personal auf Vorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen überprüft wurden und nach Absprache 

mit der Unteren Naturschutzbehörde das Eintreten von Verbotstatbeständen ausgeschlossen werden 

kann. Gegebenfalls können die Gehölze erst nach Ende der Fortpflanzungszeit für die Maßnahmen 

freigegeben werden. Gefällte Bäume sowie weiteres anfallendes Schnittgut sind unverzüglich abzu-

transportieren, um zu vermeiden, dass künstlich und unbeabsichtigt angelegte Reisighaufen entste-

hen, in denen sich Vögel oder andere Tiere ansiedeln. 

V2 – Bauzeitenregelung für Baumaßnahmen in der Nähe bestehender Gehölze 

Baumaßnahmen in der Nähe (< 150 Meter) bestehender Gehölze (v.a. im südwestlichen Geltungsbe-

reich) sind bereits vor Beginn der Revierbildung der Brutvögel (28. Februar) zu beginnen, um zu ver-

meiden, dass sich insbesondere der Mäusebussard und der Neuntöter Brutplätze in der Nähe der 

Baumaßnahmen suchen und bei einem späteren Beginn der Bauarbeiten aufgrund von Störungen ihr 

Gelege verlassen. Innerhalb dieses Zeitraums können die Bauarbeiten in diesem Bereich nur zugelas-

sen werden, wenn die angrenzenden Gehölze im Vorfeld von fachkundigem Personal auf das 
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Vorkommen des Mäusebussards und Neuntöter überprüft wurden und nach Absprache mit der Un-

teren Naturschutzbehörde das Eintreten von Verbotstatbeständen ausgeschlossen werden kann. Ge-

gebenenfalls können die Gehölze erst nach Ende der Fortpflanzungszeit für die Maßnahmen freigege-

ben werden. 

V3 – Ökologische Baubegleitung der Rodungsarbeiten 

Die Rodungsarbeiten sind unter Einbeziehung einer ökologischen Baubegleitung durchzuführen. Für 

Fledermäuse prinzipiell geeignete Strukturen sind unmittelbar vor der Rodung endoskopisch auf ei-

nen Besatz zu untersuchen. Werden Tiere vorgefunden, ist das weitere Vorgehen (z.B. Anbringung 

eines Einwegverschlusses, Bergung des Baumabschnitts) durch die Naturschutzbehörde in Abstim-

mung mit einem sachverständigen Fledermauskundler zu bestimmen. 

V4 - Vermeidung baubedingter nächtlicher Beleuchtung 

Während der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen (01. April bis 31. Oktober) dürfen bauliche Maß-

nahmen in der Nähe (< 50 m) der westlich gelegenen Gehölze nur untertags durchgeführt werden. 

V5 - Vermeidung des Entstehens von Amphibienlaichhabitaten 

Während der Baufeldfreimachung bzw. Bauphase ist zu vermeiden, dass durch Wassermulden, Bau-

gruben, Fahrrinnen oder ähnliche temporäre Gewässer potenzielle Laichhabitate für pionierbesie-

delnde Amphibienarten (insb. Gelbbauchunke) entstehen. Temporäre Kleinstgewässer sind während 

der Aktivitätszeit der Amphibien (April bis September) unmittelbar zu beseitigen. Ist eine Beseitigung 

nicht möglich, ist ein Einwandern durch die Errichtung eines dichten Amphibienzaun zu verhindern. 

V6 - Ökologische Baubegleitung Zauneidechse 

Während der Bauphase ist damit zu rechnen, dass im Baufeld temporär Lebensräume für Zau-

neidechsen entstehen. Bestehen solche Lebensräume über einen längeren Zeitraum, könnten Zau-

neidechsen aus der angrenzenden Population am Bahngleis einwandern. Vor Beginn der Baufeldfrei-

machung ist das Gleisbett und die angeschlossene Böschung durch einen dichten Reptilienzaun vom 

Vorhabengebiet abzutrennen, um das Einwandern von Tieren in den Geltungsbereich zu verhindern. 

Eine Umweltbaubegleitung ist durchzuführen, um Konflikte frühzeitig zu erkennen, ggf. Maßnahmen 

zu planen und umzusetzen. 

V7 - Vermeidung anlagen- und betriebsbedingter nächtliche Beleuchtung 

Um Beeinträchtigungen von Fledermäusen, Vögeln und Insekten zu vermeiden, sind für die nächtli-

che Beleuchtung im Geltungsbereich insektenfreundliche Lichtquellen (vollständig gekapselt, warm-

weißes LED-Licht) zu verwenden und nach unten auszurichten, so dass sie funktional Wege und Stra-

ßen beleuchten. Durch die Verwendung abgeschirmter Leuchtkörper (Kofferleuchten), sowie dem 

Verzicht auf das Anstrahlen von Gebäuden ist der Eintrag von Lichtemissionen in die benachbarten 

Flächen und Gehölze zu vermeiden. Die nächtliche Beleuchtung ist durch geeignete technische Ein-

richtungen (z.B. Halbnachtschaltung, Bewegungssteuerung) auf den notwendigen Umfang zu begren-

zen. (siehe „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtemissionen“ der Bund/Län-

derarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI 2012)) 
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V8 – Vermeidung von Vogelschlag an großen zusammenhängenden Glasfronten 

Um die anlagenbedingte, signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Vögel an großen zusammen-

hängenden Glasfronten zu vermeiden, ist der Schutz vor Vogelschlag in den nachgelagerten Verfah-

ren zur Baugenehmigung etc. zu berücksichtigen. Vogelschlag kann durch verschiedene bauliche 

Maßnahmen oder auch durch die Markierung der Glasflächen nach den Hinweisen des Leitfadens 

„Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (SCHMID ET AL. 2012) erfolgen. 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 

Satz 2 und 3 BNatSchG) 

CEF 1 - Herstellung von Lerchenfenstern und Blühstreifen 

Als vorgezogener Ausgleich ist der Lebensraum im Umfeld des Geltungsbereiches zu optimieren. Da 

beide Arten vergleichbare Lebensraumansprüche haben, kann die Maßnahme für beide Arten kombi-

niert erfolgen (CIMIOTII ET AL. 2011): 

- je Brutpaar Anlage von 5 Lerchenfenstern auf 1 Hektar Acker in Kombination mit mindestens 

1. 000 m² Blühstreifen 

o Anlage von Lerchenfenstern durch Aussetzen oder Anheben der Sähmaschine, je mindes-

tens 20 m², Mindestabstand zum Feldrand 25 m 

alternativ:  

- je Brutpaar 0,5 Hektar Optimallebensraum als Ausgleichsfläche 

o parallele Anlage mehrerer 10 - 12 Meter breiten Streifen aus Sommer- und Winterge-

treide, Luzerne und Brache 

o kein Biozid- und Düngemitteleinsatz 

 

- für beide Maßnahmen sind folgende Mindestabstände einzuhalten: 

▪ zu Einzelbäumen, kleinen Gebäuden, Bahnlinien, Straßen:   50 m 

▪ Hochspannungsleitungen:       100 m 

▪ Baumreihen, Feldgehölzen (1- 3 ha):    120 m 

▪ geschlossenen Gehölzkulissen; hohe Gebäude:   160 m 
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CEF 2 - Herstellung von Ersatzlebensräumen für die Goldammer 

Als vorgezogener Ausgleich sind je Brutpaar je 0,5 Hektar geeignete Lebensraumstrukturen herzustel-

len. Entsprechend den Habitatansprüchen der Goldammer sollte die Fläche heckenartige Gehölz-

strukturen, Gebüsche und Übergangszonen (Saumbiotope) enthalten. 

CEF 3 - Aufhängen von Fledermauskästen 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust einer Baumhöhle sind im Verhältnis 1:3 drei 

Höhlenkästen im südwestlich angrenzenden Gehölz anzubringen. Einen funktionalen Ersatz stellen 

z.B. folgende Kastentypen dar: 

- Fledermausgroßraumröhre, Firma Hasselfeldt (Artikelbezeichnung „FGR“) 

- Fledermaus-Großraumhöhle, Firma Schwegler (Artikelbezeichnung „1FS universal“)  

Alternativ kann der Höhlenabschnitt großzügig ausgeschnitten und in dem südwestlichen Gehölz mit 

Hilfe von Gurten in vergleichbarer Höhe und Exposition wieder angebracht werden. Die Standorte 

der Fledermauskästen bzw. der Baumhöhle sind durch einen sachverständigen Fledermauskundler zu 

bestimmen. 

CEF 4 - Optimierung von Zauneidechsenhabitaten 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind die potenziell geeigneten Zauneidechsenhabitate entlang 

des Gleisbettes im nördlichen Anschluss an das bestehende Vorkommen auf einer Länge von mindes-

tens 300 Metern durch Pflegemaßnahmen (z.B. Auslichtung der Gehölze, Staffelmahd) und ggf. An-

reicherung mit Habitatbausteinen (z.B. Sandschüttungen zur Eiablage) zu optimieren. Die konkrete 

Maßnahmenplanung und -umsetzung ist durch einen Sachverständigen im Rahmen einer Umwelt-

baubegleitung durchzuführen. 

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten 

Für die in Anhang IV der FFH-RL geführten Farn- und Blütenpflanzen existieren im Geltungsbereich 

keine geeigneten Lebensräume. 

4.1.2 Säugetiere 

Als Säugetierarten des Anhang IV FFH-Richtlinie wurden im Rahmen der Kartierungen der Biber (Cas-

tor fiber) und sechs Fledermausarten im Geltungsbereich und dessen Umgebung nachgewiesen 

(MAIER 2018). 
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Der Biber (Castor fiber) wurde als Verkehrsopfer an der Landstraße 266 nordöstlich des Geltungsbe-

reiches gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass er den Oberriedgraben stromaufwärts gewan-

dert ist und an einer bestehenden Verrohrung die L266 oberhalb der Straße überquerte und dabei zu 

Tode kam. Von einer Beeinträchtigung der Art durch das geplante Vorhaben ist nicht auszugehen, da 

sich im Geltungsbereich keine geeigneten Lebensraumstrukturen befinden. MAIER (2018) vermutet 

das Revierzentrum in großer räumlicher Distanz zum Vorhaben nördlich der L266, wodurch die Art 

vom Vorhaben nicht betroffen ist und Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 nicht eintre-

ten. 

Unter den nachgewiesenen Fledermausarten befinden sich die Zwergfledermaus (Pipistrellus pi-

pistrellus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Breit-

flügelfledermaus (Eptesicus serotinus), der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) und das nicht un-

terscheidbare Artenpaar Rauhaut- und Weißrandfledermaus (Pipistrellus nathusii/kuhlii). Die Erfas-

sung erfolgte ausschließlich akustisch. 

Im Spektrum der Ortungsrufe von Fledermäusen gibt es große Überschneidungsbereiche, wodurch es 

nicht immer möglich ist, die Arten innerhalb der verschiedenen Gattungen sicher zu unterscheiden. 

In der Rufgruppe „Myotis“ kann sich, wie in MAIER (2018) angegeben, daher prinzipiell auch die Bech-

steinfledermaus (Myotis bechsteinii) verbergen. Der intensiv landwirtschaftlich genutzte Geltungsbe-

reich entspricht jedoch nicht den bevorzugten Lebensraumansprüchen dieser Art. Ein Vorkommen 

der ist dementsprechend unwahrscheinlich. Weiterhin sind Fledermäuse der Gattung Plecotus, da-

runter das Braune und das Graue Langohr (Plecotus auritus/austriacus), aufgrund ihrer leisen Rufe 

prinzipiell akustisch schwer nachweisbar. Ein Vorkommen insbesondere von Braunen Langohren ist 

jedoch anzunehmen. 

Fledermausaktivitäten wurden laut MAIER (2018) schwerpunktmäßig an den vorhandenen Gehölz-

strukturen außerhalb des Geltungsbereiches beobachtet, die sowohl als Leitstruktur als auch als 

Jagdhabitat genutzt werden (s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz). Auf der offenen Feldflur so-

wie an den isoliert stehenden Feldgehölzen und Einzelbäumen stellten MAIER (2018) keine bzw. nur 

geringe Fledermausaktivitäten fest. Eine genaue Verortung der Nachweise erfolgte durch MAIER 

(2018) nicht, so dass alle größeren Gehölze im Umfeld des Geltungsbereiches als Leitstrukturen- und 

Jagdgebiete angenommen werden. Weder die akustischen Erfassungen noch die Kartierung von Ha-

bitatbäumen ergab Hinweise auf das Vorhandensein von Fledermausquartieren im Geltungsbereich, 

die durch die Baufeldfreimachung zerstört werden könnten. Die einzige potenziell geeignete Struktur 

stellt die Baumhöhle in einer alten Kirsche auf dem Gelände des ehemaligen Rappenhofes dar (s. An-

lage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz). 

 

Während der in großer Höhe im freien Luftraum jagende Große Abendsegler durch das Vorhaben 

nicht betroffen ist, ist bei allen anderen nachgewiesenen Fledermausarten, die sich zumindest teil-

weise an Leitstrukturen orientieren und vegetationsgebunden jagen, davon auszugehen, dass sie 

durch bau-, anlagen- und betriebsbedingte Lichtemissionen beeinträchtigt werden können. Das Ein-

treten von Verbotstatbeständen nach § 44 Ab BNatSchG Abs. 1 ist für diese Artengruppe nicht auszu-

schließen. Die Betroffenheit und geeigneten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden im 

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Anlage 7.6 detailliert erläutert. 
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4.1.3 Amphibien und Reptilien 

Im Rahmen der Kartierungen durch MAIER (2018) wurden im Geltungsbereich keinerlei Amphibien 

nachgewiesen. Es befinden sich keine Laichgewässer und geeignete Landlebensräume für diese Ar-

tengruppe im Geltungsbereich. Außerhalb des Geltungsbereiches, insbesondere in den südwestlich 

angrenzenden Gehölzen und Tümpeln wurden sehr geringen Individuenzahlen von Grünfröschen (Pe-

lophylax sp.), Erdkröten (Bufo bufo) und dem Bergmolch (Triturus alpestris) festgestellt (s. Anlage 7.1 

Übersichtskarte Artenschutz). Wanderbewegungen wurden nicht beobachtet. Die sowohl deutsch-

landweit als auch in Baden-Württemberg gefährdete Gelbbauchunke (Bombina variegata) wurde mit 

einem Einzelindividuum in 1.600 Meter Entfernung im Norden des Geltungsbereiches nachgewiesen. 

Aufgrund der großen räumlichen Distanz zum Geltungsbereich ist die Art nicht direkt durch das Vor-

haben betroffen und Verbotstatbeständen nach § 44 Ab BNatSchG Abs. 1 treten nicht ein. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, dass die wanderfähige Art in den Geltungsbereich einwandert. 

Die Entstehung geeigneter Laichhabitate (z.B. wassergefüllte Fahrrinnen, Wassermulden, Baugruben) 

ist dementsprechend zu vermeiden (V5). 

Die nordwestlich an den Geltungsbereich angrenzenden Bahntrasse (Strecke Ulm-Friedrichshafen) 

und die angegliederte Böschung ist Lebensraum der Zauneidechse (Lacerta agilis), welche hier durch 

MAIER (2018) mit hohen Individuendichten nachgewiesen wurden (s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Ar-

tenschutz). Die Art steht sowohl deutschlandweit als auch in Baden-Württemberg auf der Vorwarn-

liste. Da der Geltungsbereich unmittelbar an die Bahntrasse und die Böschung angrenzt, kann das 

Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Ab BNatSchG Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden. Die 

Betroffenheit der Zauneidechse und geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind im 

Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Anlage 7.5 detailliert dargestellt. 

Weitere in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte Amphibien – oder Reptilienarten wurden im Gel-

tungsbereich und dessen Umgebung nicht nachgewiesen. 

4.1.4 Sonstige Arten 

Für die in Anhang IV der FFH-RL geführten, sonstigen Arten (Artengruppen Fische und Rundmäuler, 

Insekten, Weichtiere, Sonstige) existieren im Geltungsbereich keine geeigneten Lebensräume. 

4.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten 

Im Rahmen der Kartierungen wurden in der Umgebung des Geltungsbereiches insgesamt 39 Vogelar-

ten nachgewiesen (MAIER 2018). Direkt vom Vorhaben betroffen sind die Feldlerche (Alauda arven-

sis), die Goldammer (Emberizia citrinella) und die Wiesenschafstelze (Motacilla flava). Diese Arten 

werden in den Formblättern in den Anlagen 7.1, 7.2 und 7.3 detailliert bearbeitet. Für folgende indi-

rekt betroffene Arten lässt sich durch geeignete Maßnahmen die Erfüllung von Verbotstatbeständen 

nach BNatSchG § 44 vermeiden: 

Der Neuntöter (Lanius collurio) ist in Baden-Württemberg weit verbreitet und gilt bislang als unge-

fährdet, weist aber einen deutlichen negativen Bestandstrend auf. 
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Das Brutrevier an den südwestlich an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzstrukturen liegt in 

einer Entfernung von weniger als 200 Meter Entfernung zum Geltungsbereich (s. Anlage 7.1 Über-

sichtskarte Artenschutz). Durch die bau- und anlagebedingten Veränderungen im Geltungsbereich 

sind Beeinträchtigungen durch Störungen für das Brutpaar nicht vollständig auszuschließen und müs-

sen vermieden werden (V2). 

Der Mäusebussard (Buteo buteo) ist deutschlandweit und auch in Baden-Württemberg ungefährdet, 

gilt aber als streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG und ist daher für die spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung relevant. Ein Horst befindet sich direkt in den südwestlich an den Gel-

tungsbereich angrenzenden Gehölzstrukturen (s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz). Die Art 

reagiert mit einer Effektdistanz von 200 Metern vergleichsweise empfindlich gegenüber optischen 

Signalen (GARNIEL ET AL. 2010). Daher ist davon auszugehen, dass das bisherige Revier im Zuge der 

Baufeldfreimachung und Bautätigkeit verloren geht. 

Im Umfeld des Geltungsbereichs gibt es für die Art weitere geeignete Nistplatzmöglichkeiten in Form 

von Feldgehölzen und Hecken, so dass genügend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die 

Gefahr, dass das Brutpaar durch Störungen im Geltungsbereich das Gelege verlässt, muss vermieden 

werden (V2). 

Acht weitere Arten (Feldsperling, Haussperling, Fitis, Gelbspötter, Kiebitz, Weißstorch, Rotmilan, 

Turmfalke) brüten außerhalb des Geltungsbereiches und sind durch das Vorhaben nicht betroffen, da 

deren Bruthabitate erhalten bleiben und einen ausreichenden Abstand zum Geltungsbereich aufwei-

sen (MAIER 2018). Der Weißstorch wurde im Geltungsbereich nur vereinzelt nahrungssuchend festge-

stellt, besitzt hier aber keine essenziellen Nahrungsflächen (EBD.). Bei allen übrigen nachgewiesenen 

Vogelarten handelte es sich um ebenfalls sporadisch nahrungssuchende oder überfliegende Arten, 

die durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. Die anlagenbedingte Erhöhung des Tötungsrisi-

kos durch Vogelschlag ist zu vermeiden (V8). 

Insgesamt 13 weitere Arten wurden im Geltungsbereich oder dessen näherer Umgebung als Brutvö-

gel festgestellt. Sie gelten als allgemein häufig, weitverbreitet und ungefährdet (Amsel, Bachstelze, 

Blaumeise, Buchfink, Gartengrasmücke, Elster, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Star, Wacholderdros-

sel, Waldbaumläufer, Zaunkönig, Zilpzalp). Die sogenannten „Allerweltsarten“ reagieren gegenüber 

menschlichen Störungen vergleichsweise unempfindlich und gelten als „Kulturfolger“, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass sich ihr Erhaltungszustand vorhabensbedingt nicht verschlechtert. 

Es werden nur in sehr geringem Umfang Gehölze entnommen, so dass noch ausreichend geeignete 

Bruthabitate in der Umgebung des Geltungsbereichs zur Verfügung stehen und zukünftig durch die 

umfassende Eingrünung des Geltungsbereiches neu entstehen werden. Die ökologische Funktion der 

Bruthabitate bleibt dementsprechend im räumlichen Zusammenhang bestehen und wird in Zukunft 

verbessert. Um zu vermeiden, dass im Zuge von Gehölzrodungen gegen das Tötungs- und Verlet-

zungsverbot verstoßen wird, ist eine Regelung der Bauzeiten erforderlich (V5). Die anlagenbedingte 

Erhöhung des Tötungsrisikos durch Vogelschlag ist zu vermeiden (V8) 
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5 Gutachterliches Fazit 

Für die vom Vorhaben betroffenen, geschützten Arten werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 

1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bei Umsetzung der beschriebenen Vermeidungs- und vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen nicht erfüllt. 

Bei allen von der Planung betroffenen Arten wurde unter Einbeziehung der in der Begründung vorge-

sehenen und in der Satzung festgesetzten kompensatorischen Maßnahmen dargelegt, dass der der-

zeitige günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand 

nicht weiter verschlechtert wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

nicht erschwert wird. 

Für die sachgerechte Ausführung der Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist 

eine ökologischen Baubegleitung einzusetzen. Um die Wirksamkeit der vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen zum Eingriffszeitpunkt zu gewährleisten, sind diese frühzeitig umzusetzen. 

Der geplante Anschluss des IGI Rißtal an den ÖPNV- und Güterbahnverkehr stellt einen direkten Ein-

griff in den Lebensraum der Zauneidechse dar, bei dem es zur Erfüllung von Verbotstatbeständen 

nach BNatSchG § 44 kommt. Die artenschutzrechtlichen Belange der Art und die entsprechenden 

Maßnahmen (ggf. Abfang, Umsiedlung, Neuschaffung von Habitaten) sind im nachgelagerten Verfah-

ren zu berücksichtigen, zu planen und umzusetzen. 
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6 Literatur, Gesetze und Richtlinien 

Gesetze und Richtlinien 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

92/43/EWG (Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
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dert durch die Richtlinie des Rates 97/62/EG vom 08.11.1997 (ABl., Nr. 305) 
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1 Vorhaben bzw. Planung 

Die Stadt Biberach an der Riß zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen in der Planungsregion Do-

nau-Iller und hat einem hohen Bedarf an Industrie- bzw. Gewerbeflächen zur Deckung des Entwick-

lungsbedarfes bereits ansässiger Unternehmen. Aktuell besteht dringender Bedarf an einer Vergrö-

ßerung der Produktions- und Firmenflächen der Firma Handtmann und der Firma Liebherr. Eine Vari-

antenstudie (LARS CONSULT 2017) bewertete den geplanten Standort regionalplanerisch als einen der 

am besten geeigneten für ein interkommunales Industriegebiet. Der Zweckverband IGI Rißtal plant in 

Kooperation mit der Firma Handtmann die Errichtung des Interkommunalen Industriegebietes „IGI 

Rißtal“ auf der Gemarkung Höfen (Gemeinde Warthausen) und der Gemarkung Äpfingen (Gemeinde 

Maselheim). Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „IGI-Rißtal – BA1“ soll zu-

nächst für einen ca. 32,62 ha großen Teilabschnitt das Baurecht geschaffen werden. 

2 Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art 

☐ Art des Anhang IV der FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
Baden-Württemberg 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 

Wiesenschafstelze Motacilla flava * V 
 

Legende: 

*  = nicht gefährdet 

0 = ausgestorben oder verschollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

R = extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 

i = gefährdete wandernde Tierart 

G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

V = Arten der Vorwarnliste 

D = Daten defizitär 

3 Charakterisierung der betroffenen Tierarten 

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Feldlerche brütet bevorzugt in der offenen Feldflur, auf größeren Rodungsinseln und Kahlschlä-

gen. In der Kulturlandschaft werden Brachflächen, Extensivgrünland und Sommergetreide genutzt, 

da hier während der Brutzeit die Vegetation niedrig und lückenhaft ist. Die Brutreviere werden witte-

rungsabhängig zwischen Mitte Februar und Anfang März besetzt, die Eiablage erfolgt frühstens Mitte 

März (BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2012). Bei der Wahl des Brutplatzes hält die Art oftmals einen Mindest-

abstand von 100 m bis 150 m zu höheren Strukturen (Gehölze, Gebäude). 
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Sie benötigt insektenreiche Biotope (Brachen, Hochstaudenfluren, Extensivgrünland, Weiden) im 

Umfeld der Brutplätze (GLUTZ VON BLOTZHEIM ET AL. 2001, BEZZEL ET AL. 2005). Als Zugvogel verlässt die 

Feldlerche ihre Brutgebiete in Deutschland ab September und überwintert in schneefreien Gebieten 

u.a. in Westeuropa und im Mittelmeerraum. 

Die Wiesenschafstelze war ursprünglich an ebene, insektenreiche Feuchtwiesen und Viehweiden mit 

lückiger Vegetation gebunden und brütet heute aufgrund starker Lebensraumverluste auch auf 

Äckern sowie Ruderal- und Brachflächen mit niedriger Vegetation. Als Sitzwarten werden höhere 

Stauden, kleine Bäume und Hecken genutzt. Die Nahrungssuche erfolgt im Umkreis von 500 - 2.000 

Meter um den Neststandort, vor allem an insektenreichen Wegrändern, auf Brachen und feuchten 

Wiesen- und Weiden. Als Langstreckenzieher überwintert die Art vor allem in den afrikanischen und 

asiatischen Tropen. (BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2012) 

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                    ☐ potenziell möglich 

Die Feldlerche wurde im Jahr 2018 mit zehn Brutpaaren im engeren Untersuchungsgebiet (UG1) 

nachgewiesen. Die einzelnen Brutreviere wurden von MAIER 2018 nicht verortet, so dass eine exakte 

Abschätzung der Beeinträchtigung der 2018 festgestellten Brutpaare nicht erfolgen kann. 2019 

wurde im Rahmen von weiteren fünf Kartierdurchgängen ein Brutpaar im eigentlichen Geltungsbe-

reich und ein Brutpaar in 50 Meter Entfernung zum Geltungsbereich und damit noch im Wirkraum 

des Vorhabens nachgewiesen (MAIER 2019). Abhängig von der Fruchtfolge und der entsprechenden 

Bodenbearbeitung können die Besiedlungsdichte sowie die Standorte der Brutreviere sich jährlich im 

Gesamthabitat verlagern. Für eine abschließende Beurteilung, wie viele Brutpaare von den geplanten 

Eingriffen betroffen sind, wird die Verortung der zehn Brutreviere von 2018 benötigt. 

Gemäß dem Gutachten von Maier (2019) ist von zwei Brutpaaren der Wiesenschafstelze im Gel-

tungsbereich auszugehen.  

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population 

Abgrenzung der lokalen Population:                                                                                       ☒ nicht möglich 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen:                                                                       ☒ unbekannt 

Die Feldlerche ist in Baden-Württemberg mit 85.000 - 100.000 Brutpaaren zwar ein häufiger 

Brutvogel, die Brutbestände sind aber euorpaweit im Rückgang begriffen. Rückgangsursachen sind 

neben eventuellen klimatischen Änderungen vor allem die Intensiverung in der Landwirtschaft (LUBW 

2016). 

Die Wiesenschafstelze brütet in Baden-Württemberg überwiegend auf Ackerflächen und ist mit 1.900 

– 4.900 Brutpaaren nur mäßig häufig. Durch die landwirtschaftliche Bearbeitung kommt es zum Teil 
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zu erheblichen Verlusten von Gelegen der Wiesenschafstelze. Durch Biozideinsatz und den zuneh-

menden Anbau von Mais ist der Bestandstrend abnehmend. (BAUER ET A. 2016) 

3.4 Kartographische Darstellung 

s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz (Entwurf) 

4 Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,                    ☒ ja ☐ nein 

beschädigt oder zerstört? 

Durch Überbauung und die Kulissenwirkung der zukünftigen Gebäude im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans gehen Brutreviere der Feldlerche und Wiesenschafstelze verloren. Die nicht versiegelten 

Flächen werden durch die Begrünungsmaßnahmen ebenfalls so umgestaltet, dass diese nicht weiter 

als Lebensraum für diese Arten geeignet sind. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich               ☒ ja ☐ nein 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt? 

Durch die Überbauung, Versiegelung und Eingrünung geht die Funktion der vorhandenen Teilhabi-

tate für die betroffenen Brutpaare dieser Arten verloren. 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige               ☒ ja ☐ nein 

Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese 

nicht mehr nutzbar sind? 

Die Feldlerche und Wiesenschafstelze sind gegenüber optischen Signalen und der Kulissenwirkung 

störungsempfindlich, wodurch auch Brutreviere außerhalb des Geltungsbereiches beeinträchtigt 

werden können und ihre Funktion dauerhaft verlieren. 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                             ☐ ja ☒ nein 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1                          ☒ ja ☐ nein 

BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne                 ☐ ja ☒ nein 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 
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Durch die wechselnde Feldbewirtschaftung im Umkreis des Geltungsbereiches stehen jährlich nur 

begrenzt geeignete Brutplätze für die Art zur Verfügung. Das Gesamthabitat ist durch die intensive 

Bewirtschaftung nicht optimal, was sich auch in den geringen Besiedlungsdichten wiederspiegelt 

(MAIER 2018). 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)     ☒ ja ☐ nein 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

Durch die Anlage von Lerchenfenstern in Kombination mit Blühstreifen in landwirtschaftlichen Nutz-

flächen im Umfeld des Geltungsbereichs kann die ökologische Funktion der Lebensstätten für beide 

Arten im räumlichen Zusammenhang gewahrt werden (CEF1). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

 

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                   ☒ ja ☐ nein  

Beim Abschieben des Oberbodens innerhalb der Brutzeit kann es zu einer Tötung flugunfähiger Jung-

tiere bzw. zur Zerstörung von Gelegen kommen. 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des                  ☒ ja ☐ nein 

Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

Durch die Baufeldfreimachung während der Brutzeit kommt es zu einer signifikanten Erhöhung des 

Tötungsrisikos durch die Zerstörung von Gelegen und der Kollision flugunfähiger Jungvögel mit      

Baufahrtzeugen. 

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                              ☒ ja ☐ nein 

Durch die zeitliche Begrenzung der Arbeiten zur Baufeldfreimachung auf einen Zeitraum außerhalb 

der Brutzeit (30. September bis 28. Februar) wird vermieden, dass sich das sich Tötungsrisiko für 

beide Arten signifikant erhöht (V1). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 
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4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,                                  ☐ ja ☒ nein 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

5 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 

CEF-Maßnahmen werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG  

☒ nicht erfüllt – Vorhaben bzw. Planung zulässig. 

☐ erfüllt, unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen FCS-Maß-

nahmen: 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 
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1 Vorhaben bzw. Planung 

Die Stadt Biberach an der Riß zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen in der Planungsregion Do-

nau-Iller und hat einem hohen Bedarf an Industrie- bzw. Gewerbeflächen zur Deckung des Entwick-

lungsbedarfes bereits ansässiger Unternehmen. Aktuell besteht dringender Bedarf an einer Vergrö-

ßerung der Produktions- und Firmenflächen der Firma Handtmann und der Firma Liebherr. Eine Vari-

antenstudie (LARS CONSULT 2017) bewertete den geplanten Standort regionalplanerisch als einen der 

am besten geeigneten für ein interkommunales Industriegebiet. Der Zweckverband IGI Rißtal plant in 

Kooperation mit der Firma Handtmann die Errichtung des Interkommunalen Industriegebietes „IGI 

Rißtal“ auf der Gemarkung Höfen (Gemeinde Warthausen) und der Gemarkung Äpfingen (Gemeinde 

Maselheim). Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „IGI-Rißtal – BA1“ soll zu-

nächst für einen ca. 32,62 ha großen Teilabschnitt das Baurecht geschaffen werden. 

2 Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art 

☐ Art des Anhang IV der FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
Baden-Württemberg 

Goldammer Emberizia citrinella V V 
 

Legende: 

*  = nicht gefährdet 

0 = ausgestorben oder verschollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

R = extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 

i = gefährdete wandernde Tierart 

G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

V = Arten der Vorwarnliste 

D = Daten defizitär 

3 Charakterisierung der betroffenen Tierarten 

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die europaweit verbreitete Goldammer nutzt als Lebensraum in der Regel Heckenstrukturen in der 

Kulturlandschaft, an Kiesgruben und an Feldwegen. Der Raumanspruch wird in GLUTZ VON BLOTZHEIM 

ET AL. (2001) mit 0,2 ha bis 2 ha angegeben. Die Balz der Goldammer beginnt abhängig von der Witte-

rung bereits Ende März. Das Nest wird meistens niedrig über dem Boden in Büschen oder Hecken ge-

baut. In Kiesgruben befinden sich die Nester auch in dichter Vegetation am Boden. Die erste Brut be-

ginnt meistens im April. Die Nahrung besteht aus Insekten, Sämereien, Larven, Würmern und Käfern.  
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3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                    ☐ potenziell möglich 

Die Art wurde mit einem betroffenen Brutpaar auf dem Gelände des ehemaligen Rappenhofes nach-

gewiesen. 

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population 

Abgrenzung der lokalen Population:                                                                                       ☒ nicht möglich 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen:                                                                       ☒ unbekannt 

Aufgrund des hohen Brutbestands (200.000 bis 300.000 Paare) trägt das Land Baden-Württemberg 

eine hohe Verantwortung für die Art. Der zuletzt negative Trend in der Bestandsentwicklung wird ins-

besondere auf den Verlust von geeigneten Lebensräumen zurückgefürt. 

3.4 Kartographische Darstellung 

s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz (Entwurf) 

4 Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,                    ☒ ja ☐ nein 

beschädigt oder zerstört? 

Im Zuge der Rodungen für die Baufeldfreimachung werden die Gehölze auf dem Gelände des ehema-

ligen Rappenhofes vollständig gerodet. Das Brutrevier eines Goldammerpaares geht dadurch verlo-

ren. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich               ☒ ja ☐ nein 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt? 

Die als Nahrungsfläche genutzten Gehölze, Säume und Ackerflächen im Geltungsbereich werden voll-

ständig überbaut. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige               ☐ ja ☒ nein 

Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese 

nicht mehr nutzbar sind? 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                             ☐ ja ☒ nein 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1                          ☒ ja ☐ nein 

BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne                 ☐ ja ☒ nein 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

Es ist davon auszugehen, dass die im räumlichen Umfeld vorhandenen, geeigneten Lebensräume der 

Art bereits mit Brutpaaren besetzt sind. 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)     ☒ ja ☐ nein 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

Durch die Anlage geeigneter Lebensraumstrukturen in Form von heckenartigen Gehölzstrukturen, 

Gebüschen und Übergangszonen (Saumbiotope) kann die ökologische Funktion der Lebensstätten im 

räumlichen Zusammenhang erhalten werden (CEF2). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

 

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                   ☒ ja ☐ nein  

Im Zuge von Rodungen können flugunfähige Jungtiere der Goldammer verletzt oder Gelege zerstört 

werden. 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des                  ☒ ja ☐ nein 

Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

Finden Gehölzrodungen zur Zeit des Legens, der Brut oder während der Jungenaufzucht statt, erhöht 

sich das Tötungsrisiko für die Jungtiere des Brutpaares auf dem Rappenhof signifikant. 

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                              ☒ ja ☐ nein 

Durch die zeitliche Begrenzung der Rodungsarbeiten auf einen Zeitraum außerhalb der Brutzeit (30. 

September bis 28. Februar) wird vermieden, dass sich das sich Tötungsrisiko für die Goldammer signi-

fikant erhöht (V1). 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,                                  ☐ ja ☒ nein 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

5 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 

CEF-Maßnahmen werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG  

☒ nicht erfüllt – Vorhaben bzw. Planung zulässig. 

☐ erfüllt, unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen FCS-Maß-

nahmen: 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 
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Verwaltungsgemeinschaft Biberach 

Bebauungsplan mit Grünordnung "IGI Rißtal - BA1" 

 

 

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 
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1 Vorhaben bzw. Planung 

Die Stadt Biberach an der Riß zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen in der Planungsregion Do-

nau-Iller und hat einem hohen Bedarf an Industrie- bzw. Gewerbeflächen zur Deckung des Entwick-

lungsbedarfes bereits ansässiger Unternehmen. Aktuell besteht dringender Bedarf an einer Vergrö-

ßerung der Produktions- und Firmenflächen der Firma Handtmann und der Firma Liebherr. Eine Vari-

antenstudie (LARS CONSULT 2017) bewertete den geplanten Standort regionalplanerisch als einen der 

am besten geeigneten für ein interkommunales Industriegebiet. Der Zweckverband IGI Rißtal plant in 

Kooperation mit der Firma Handtmann die Errichtung des Interkommunalen Industriegebietes „IGI 

Rißtal“ auf der Gemarkung Höfen (Gemeinde Warthausen) und der Gemarkung Äpfingen (Gemeinde 

Maselheim). Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „IGI-Rißtal – BA1“ soll zu-

nächst für einen ca. 32,62 ha großen Teilabschnitt das Baurecht geschaffen werden. 

2 Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art 

☒ Art des Anhang IV der FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
Baden-Württemberg 

Zauneidechse Lacerta agilis V V 
 

Legende: 

*  = nicht gefährdet 

0 = ausgestorben oder verschollen 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

R = extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 

i = gefährdete wandernde Tierart 

G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

V = Arten der Vorwarnliste 

D = Daten defizitär 

3 Charakterisierung der betroffenen Tierarten 

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zauneidechse ist in Baden-Württemberg die häufigste Eidechsenart. Sie besiedelt als Kulturfolger 

durch Mahd oder extensive Beweidung entstandene Heideflächen, Mager-, Trocken- und Halbtro-

ckenrasen. Kleinflächig ist sie auch an Weg- und Waldrändern, Bahntrassen, Steinbrüchen und in 

Rebgebieten zu finden. Bevorzugt werden besonnte Böschungen mit Hangneigungen bis zu 50°. Ein 

Mosaik aus trockenwarmen, gut besonnten, strukturreichen Habitatelementen mit ausgeprägter Ve-

getationsschicht und sich schnell erwärmenden Substraten sollte auf engstem Raum vorhanden sein.  
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Stellen mit niedriger Vegetation dienen als Jagdhabitate, auf Offenbodenbereichen, Steinen und Tot-

holz sonnen sich die Tiere, während dichtere Vegetation als Deckung genutzt wird. Ihren Wärmebe-

darf decken Zauneidechsen durch ausgiebiges Sonnenbaden auf Steinen. Sie sind zwischen Ende 

März und Anfang September aktiv und ernähren sich vorwiegend von Käfern, Heuschrecken, Fliegen, 

Spinnen und Würmern. Die Paarungszeit erstreckt sich von Ende April bis Mitte Juni, Eiablagen finden 

etwa zwei Wochen nach der Paarung statt. Besonnte, vegetationsarme Stellen, die lockeres Substrat 

aufweisen und nicht zu trocken sind, werden als Eiablageplätze genutzt. (LUBW 2013) 

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                    ☐ potenziell möglich 

Die Zauneidechse wurde an den Bahngleisen am Westrand des Geltungsbereiches mit hoher Indivi-

duendichte nachgewiesen. Ein Einzeltier wurde ca. 50 Meter von der Bahntrasse entfernt auf einen 

Feldweg gefunden. Die vorrangigen Lebensräume der Zauneidechse (Schotterkörper und Böschung) 

sind von der vorliegenden Planung nicht direkt betroffen. Beim geplanten Anschluss des IGI an das 

Schienennetz (Regio-S-Bahn-Haltestelle) wird jedoch direkt in den Lebensraum der Art eingegriffen. 

Die artenschutzrechtlichen Belange sind dementsprechend insbesondere in diesem nachgelagerten 

Verfahren zur berücksichtigen. 

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population 

Im Zuge der Kartierungen von MAIER 2018 wurden Zauneidechsen hauptsächlich auf einen ca. 800 

Meter langen Trassenabschnittes westlich des Geltungsbereichs nachgewiesen (s. Anlage 7.1 Über-

sichtskarte Artenschutz). Dieser Bereich ist gekennzeichnet durch eine vergleichsweise breite Bö-

schung mit nur mäßig hohen und lückigen Gehölzen. Der südlich angrenzende Bereich wird vermut-

lich durch die angrenzenden Gehölze über längere Zeit beschattet und ist dadurch in seiner Habitat-

eignung eingeschränkt. Im nördlich angrenzenden Trassenabschnitt wurden Einzeltiere beobachtet. 

Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Streckenabschnitt von Zauneidechsen durchwandert 

wird. Als lokale Population sind aufgrund der seltenen Nachweise in den angrenzenden Bereichen die 

Tiere auf dem Abschnitt westlich des Geltungsbereichs abzugrenzen. Der Erhaltungszustand dieser 

Population wird aufgrund der hohen Individuendichte und der geeigneten Habitatstrukturen als gut 

angenommen. 

3.4 Kartographische Darstellung 

s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz (Entwurf) 
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4 Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,                    ☐ ja ☒ nein 

beschädigt oder zerstört? 

Durch das geplante Bauvorhaben entsteht für Zauneidechsen kein unmittelbarer Lebensraumverlust. 

Falls in den Gleiskörper eingegriffen werden sollte, wie es bei dem geplanten Anschluss des IGI Rißtal 

an den ÖPNV- und Güterbahnverkehr der Fall sein wird, ist eine Schädigung der hier vorkommenden 

Zauneidechsenpopulation nicht auszuschließen. Um dies zu verhindern, sind die artenschutzrechtli-

chen Belange der Art auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu üperprüfen. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich               ☐ ja ☒ nein 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt? 

c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige               ☒ ja ☐ nein 

Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese 

nicht mehr nutzbar sind? 

Durch den Bau hoher Lagerhallen kommt es zumindest partiell im Frühjahr und Herbst zu einer Be-

schattung der Zauneidechsenlebensräume und damit zu einem Funktionsverlust. 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                             ☐ ja ☒ nein 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1                          ☒ ja ☐ nein 

BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne                 ☐ ja ☒ nein 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

Die Ergebnisse der Reptilienkartierung zeigen, dass die Zauneidechse nicht gleichmäßig verteilt und-

flächendeckend über das gesamte Gleisbett westlich des Geltungsbereiches vorkommt, sondern-

hauptsächlich in einem ca. 800 Meter langen Abschnitt der Trasse. Es ist dementsprechend davon 

auszugehen, dass nicht die gesamte Gleisabschnitt momentan einen geeigneten Lebensraum für die 

Art darstellt. Die benachbarten Gleisabschnitte können dementsprechend ohne weitere Maßnahmen 

nicht als Ausweichmöglichkeit angesehen werden. 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)     ☒ ja ☐ nein 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 
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Durch die Optimierung der potenziell geeigneten Zauneidechsenhabitate entlang des Gleisbettes 

nördlich des Vorkommens kann die ökologische Funktion der Lebensstätte im räumlichen Zusam-

menhang erhalten werden (CEF 4). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                   ☒ ja ☐ nein  

Es ist wahrscheinlich, dass im Zuge der Baufeldfreimachung im Geltungsbereich zumindest temporär 

für Zauneidechsen geeignete Habitate entstehen und Tiere aus dem Gleisbett einwandern. Diese 

Tiere und ggf. ihre Gelege können im Zuge der Baumaßnahmen verletzt, getötet bzw. zerstört wer-

den. 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des                  ☒ ja ☐ nein 

Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

Das Tötungsrisiko erhöht sich durch die räumliche Nähe zum Vorkommen der Art signifikant. 

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                              ☒ ja ☐ nein 

Vor Beginn der Baufeldfreimachung ist das Gleisbett (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) und die ange-

schlossenen Böschung (Nahrungshabitat) durch einen dichten Reptilienzaun vom Vorhabensgebiet 

abzutrennen, um das Einwandern von Tieren in den Geltungsbereich zu verhindern (V6). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,                                  ☐ ja ☒ nein 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 
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5 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 

CEF-Maßnahmen werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG  

☒ nicht erfüllt – Vorhaben bzw. Planung zulässig. 

☐ erfüllt, unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen FCS-Maß-

nahmen: 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 
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1 Vorhaben bzw. Planung 

Die Stadt Biberach an der Riß zählt zu den wirtschaftsstärksten Kommunen in der Planungsregion Do-

nau-Iller und hat einem hohen Bedarf an Industrie- bzw. Gewerbeflächen zur Deckung des Entwick-

lungsbedarfes bereits ansässiger Unternehmen. Aktuell besteht dringender Bedarf an einer Vergrö-

ßerung der Produktions- und Firmenflächen der Firma Handtmann und der Firma Liebherr. Eine Vari-

antenstudie (LARS CONSULT 2017) bewertete den geplanten Standort regionalplanerisch als einen der 

am besten geeigneten für ein interkommunales Industriegebiet. Der Zweckverband IGI Rißtal plant in 

Kooperation mit der Firma Handtmann die Errichtung des Interkommunalen Industriegebietes „IGI 

Rißtal“ auf der Gemarkung Höfen (Gemeinde Warthausen) und der Gemarkung Äpfingen (Gemeinde 

Maselheim). Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung „IGI-Rißtal – BA1“ soll zu-

nächst für einen ca. 32,62 ha großen Teilabschnitt das Baurecht geschaffen werden. 

2 Schutz- und Gefährdungsstatus der betroffenen Art 

☒ Art des Anhang IV der FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Neben den von MAIER (2018) direkt nachgewiesenen Arten werden im Sinne einer Worst-Case-Be-

trachtung zusätzlich die akustisch schwer nachweisbaren Langohren (Plecotus), sowie Wasser- und 

Große Bartfledermaus angenommen, die sich in der Rufgruppe „Myotis“ verbergen können. Da die 

Maßnahmen zur Vermeidung für alle Arten gleich ausfallen, kann die Artengruppe vollständig als 

Gilde abgearbeitet werden. 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher  
Name 

Rote Liste Status in 
Deutschland 

Rote Liste Status in  
Baden-Württemberg 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * 3 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * i 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D D 

Fransenfledermaus  Myotis nattereri * 2 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii V 3 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus * 3 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii * 3 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 

Braunes Langohr Plecotus auritus V 3 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 
 

 

Legende: 
*  = nicht gefährdet 
0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
 

R = extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion 
i = gefährdete wandernde Tierart 
G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
V = Arten der Vorwarnliste 
D = Daten defizitär 
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3 Charakterisierung der betroffenen Tierarten 

3.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die nachtaktiven Fledermäuse benötigen verschiedene Teillebensräume, die durch lineare Gehölz-

strukturen miteinander vernetzt sind. Als Wochenstubenquartiere werden im Sommer Spalten, Ni-

schen und Höhlen an Bäumen, Gebäuden und künstlichen Nisthilfen bezogen. Insektenreiche Jagdha-

bitate finden sie in naturnahen Wäldern und Gewässern, aber auch über Äckern, an Hecken, Baum-

reihen, Säumen und an Feldgehölzen in der Kulturlandschaft. Einige Arten jagen auch innerhalb von 

Siedlungen in Obstgärten, Parkanlagen und Friedhöfen. Im Winter werden meist frostsichere Quar-

tiere aufgesucht. Das sind häufig Stollen, Höhlen, Gewölbekeller und große Dachböden, seltener 

auch große Baumhöhlen, und Spalten an Außenfassaden von Gebäuden. Im Frühjahr und Herbst sind 

die Tiere mobiler und suchen zur Fortpflanzung Paarungsquartiere auf. Als vernetzende Leitstruktu-

ren dienen Hecken, Baumreihen, Gewässer und andere lineare Strukturen in der Landschaft. Viele 

der Arten sind Kulturfolger und kommen innerhalb menschlicher Siedlungen vor. Diese Arten sind 

gewöhnlich wenig lichtscheu und störungsempfindlich. Andere Arten, vor allem der Artengruppen 

Myotis und Plecotus sind deutlich störungsempfindlicher und meiden beleuchtete Bereiche. 

3.2 Verbreitung im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen                                    ☒ potenziell möglich 

Jagdaktivitäten von Fledermäusen wurden an Hecken und Gehölzreihen, nicht aber in der offenen 

Feldflur festgestellt. Eine Verortung der Aktivitäten der einzelnen Arten und Artgruppen wurde von 

MAIER (2018) nicht vorgenommen. An Einzelbäumen und isolierten Feldgehölzen wurden keine Akti-

vitäten von Fledermäusen festgestellt. Weder die Auswertung der Bestandsdaten noch die Kartierun-

gen ergaben Hinweise auf Quartiere von Fledermäusen im Geltungsbereich. Auf dem Gelände des 

ehemaligen Rappenhofes existiert in Form einer Baumhöhle die einzige, potenziell als Fledermaus-

quartier geeignete Struktur. 

3.3 Abgrenzung und Bewertung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population 

Abgrenzung der lokalen Population:                                                                                        ☒ nicht möglich 

Erhaltungszustand der lokalen Populationen:                                                                        ☒ unbekannt 

Als lokale Population sind bei den Fledermäusen die Individuen einer Fortpflanzungsgemeinschaft 

innerhalb eines schwer abgrenzbaren Raumes zu sehen. Dazu gehören in erster Linie die weiblichen 

Tiere innerhalb der Wochenstubengesellschaften. Es kann sich dabei um eine einzelne, individuenrei-

che Gesellschaft innerhalb eines Quartiers oder aber um mehrere kleinere Gesellschaften handeln, 

die innerhalb eines Quartierverbundes im räumlichen Austausch stehen. 
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Weiterhin gehören die Männchen zur lokalen Population, welche außerhalb der Paarungszeit einzeln 

oder in kleinen Gruppen räumlich getrennt von den Weibchen ihre Quartiere beziehen. Hinzu kom-

men Arten, die das Gebiet zur Zugzeit durchfliegen und in Zwischen- und Paarungsquartieren überta-

gen.  Im Fall der ziehenden Arten (insb. Rauhautfledermaus) gehören die durchziehenden Individuen 

nicht einer lokalen, sondern einer Gesamtpopulation an, deren Sommer- und Überwinterungsgebiete 

hunderte Kilometer entfernt voneinander liegen können. 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Größe und des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermauspopula-

tionen wären umfassende Untersuchungen notwendig. Durch die Art des Eingriffs und die struktu-

relle Ausstattung des Vorhabensgebietes ist es jedoch möglich, etwaige erheblichen Störungen im 

Vornherein abzuschätzen und zu vermeiden, so dass eine tatsächliche Abgrenzung der lokalen Popu-

lationen und eine Bewertung von deren Erhaltungszustand nicht notwendig ist. 

3.4 Kartographische Darstellung 

s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz (Entwurf) 

4 Prognose und Bewertung der Schädigung und / oder Störung nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 

4.1 Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,                    ☒ ja ☐ nein 

beschädigt oder zerstört? 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Fledermausquartiere nachgewiesen. Die einzige im Geltungs-

bereich befindliche, geeignet Struktur (Baumhöhle) wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung von ei-

nem Meisenpaar zur Brut genutzt (s. Anlage 7.1 Übersichtskarte Artenschutz). Bei der Baumhöhle 

handelt es sich um eine potenziell als Fledermausquartier geeignete Habitatstruktur. Eine Besiedlung 

mit Fledermäusen nach der Brutzeit oder zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht sicher ausgeschlossen werden. 

b) Werden Nahrungs- und/oder andere essentielle Teilhabitate so erheblich               ☐ ja ☒ nein 

beschädigt oder zerstört, dass dadurch die Funktionsfähigkeit von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten vollständig entfällt? 

Die Flächen des Untersuchungsgebietes stellen keine essenziellen Nahrungshabitate für die lokale 

Fledermausfauna dar. Die größeren und als Jagdgebiete bedeutenderen Gehölzstrukturen liegen au-

ßerhalb des Geltungsbereiches. 
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c) Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch Störungen oder sonstige               ☒ ja ☐ nein 

Vorhabenwirkungen so beeinträchtigt und damit beschädigt, dass diese 

nicht mehr nutzbar sind? 

Die vorkommenden Fledermausarten nutzen bevorzugt die Strukturen außerhalb des Geltungsberei-

ches zur Jagd und als Leitstruktur. Durch die Straßen- und Wegebeleuchtung sowie durch das An-

strahlen von Gebäuden und Werbeeinrichtungen kann es teilweise zu einem weiträumigen Eintrag 

von Lichtemissionen in die benachbarten Vegetationsstrukturen außerhalb des Geltungsbereiches 

kommen, wodurch deren Funktion als Leitstruktur und Jagdgebiet beeinflusst wird. Diese Beeinträch-

tigung kann dazu führen, dass insbesondere lichtempfindliche Fledermausarten diese Strukturen 

nicht mehr in gewohnter Weise nutzen können. Ausweichmöglichkeiten stehen im vergleichsweise 

strukturarmen Umfeld nicht ausreichend zur Verfügung, sodass die Funktion der Leitstrukturen durch 

den Eintrag von Licht verloren gehen kann und dadurch auch die Funktion der etwaiger Quartiere 

eingeschränkt wird oder verloren geht. 

d) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                             

Die Zerstörung der Baumhöhle als potenzielles Fledermausquartier                                      ☐ ja ☒ nein 

Der Funktionsverlust von Quartieren durch Beeinträchtigung von Flugrouten                 ☒ ja ☐ nein 

Auf eine bau-, betriebs- und anlagenbedingte nächtliche Beleuchtung im Geltungsbereich ist zu ver-

zichten bzw. die Beleuchtungsart- und Ausrichtung gemäß den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 

und Minderung von Lichtemissionen (LAI 2012) anzupassen (V4, V7). 

e) Handelt es sich um ein/e nach § 15 BNatSchG oder § 18 Abs. 2 Satz 1                          ☒ ja ☐ nein 

BNatSchG zulässige/s Vorhaben bzw. Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

f) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne                 ☐ ja ☒ nein 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)? 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde eine Baumhöhle im Geltungsbereich gefunden, die zwar zum 

Zeitpunkt der Untersuchung durch Vögel besetzt war, zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr aber zu-

mindest potenziell von Fledermäusen genutzt werden könnte. Im räumlichen Zusammenhang gibt es 

keine bekannten vergleichbaren Habitatstrukturen. 

g) Kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)     ☒ ja ☐ nein 

gewährleistet werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)? 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust einer Baumhöhle sind Höhlenkästen in dem 

südwestlich angrenzenden Gehölz anzubringen. 

Alternativ kann der Höhlenabschnitt großzügig ausgeschnitten und in dem südwestlichen Gehölz mit 

Hilfe von Gurten in vergleichbarer Höhe und Exposition wieder angebracht werden(CEF 3). 
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Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

4.2 Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet?                                                                  ☒ ja ☐ nein  

Da im Untersuchungsgebiet keine Fledermausquartiere nachgewiesen wurden, ist eine Tötung durch 

Baumaßnahmen weitestgehend auszuschließen. Die einzige, potenziell als Quartier geeignete Struk-

tur im Geltungsbereich war zum Zeitpunkt der Untersuchung von Brutvögeln besetzt. Eine zumindest 

zwischenzeitliche Ansiedlung von Fledermäusen außerhalb der Vogelbrutzeit ist bis zum Rodungszeit-

punkt nicht sicher auszuschließen. 

b) Kann das Vorhaben bzw. die Planung zu einer signifikanten Erhöhung des                  ☒ ja ☐ nein 

Verletzungs- oder Tötungsrisikos von Tieren führen? 

Wird die vorhandene Baumhöhle zwischenzeitlich von Fledermäusen besiedelt, erhöht sich deren Tö-

tungsrisiko durch die Rodung signifikant. 

c) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                              ☒ ja ☐ nein 

Die Rodungsarbeiten sind unter Einbeziehung einer ökologischen Baubegleitung durchzuführen. Für 

Fledermäuse prinzipiell geeignete Strukturen sind unmittelbar vor der Rodung endoskopisch auf ei-

nen Besatz zu untersuchen. Werden Tiere vorgefunden, ist das weitere Vorgehen (z.B. Anbringung 

eines Einwegverschlusses, Bergung des Baumabschnitts) durch die Naturschutzbehörde in Abstim-

mung mit dem einem sachverständigen Fledermauskundler zu bestimmen (V3). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

4.3 Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,                                  ☒ ja ☐ nein 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört? 

Da die lokalen Fledermauspopulationen und deren Erhaltungszustände im Plangebiet nicht abgrenz-

bar und bewertbar sind und Beeinträchtigungen (insb. Lichtemissionen) über den Geltungsbereich 

hinaus wirken, ist nicht auszuschließen, dass Störungen auftreten, die den Erhaltungszustand be-

stimmter lokalen Fledermauspopulationen erheblich verschlechtern. 
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                                                                             ☒ ja ☐ nein 

Während der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen (01. April bis 31. Oktober) dürfen bauliche Maß-

nahmen in der Nähe (< 50 m) der westlich gelegenen Gehölze nur untertags durchgeführt werden 

(V4). Um Beeinträchtigungen von Fledermäusen zu vermeiden, sind für die nächtliche Beleuchtung 

im Geltungsbereich die „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtemmissionen“ 

der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI 2012)) zu berücksichtigen (V7). 

 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erfüllt:                                       ☐ ja ☒ nein 

 

5 Fazit 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen Vermeidungs- und 

CEF-Maßnahmen werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG  

☒ nicht erfüllt – Vorhaben bzw. Planung zulässig. 

☐ erfüllt, unter Berücksichtigung der Wirkungsprozesse und/oder der vorgesehenen FCS-Maß-

nahmen: 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) nicht erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist unzulässig. 

☐ sind die Voraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG (ggf. i. V. m. Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL) erfüllt - Vorhaben bzw. Planung ist zulässig. 

 


